
Mietangebote für anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
anerkannte Asylsuchende und Flüchtlinge benötigen dringend Wohnungen.  
Nachdem dieser Personenkreis den Anerkennungsbescheid erhalten hat,  
müssen sie baldmöglichst aus den staatlichen Unterkünften (Gemeinschafts- 
unterkünfte oder dezentrale Unterkünfte) ausziehen. Der Fachbereich  
Unterkünfte am Landratsamt Passau hilft zusammen mit den ehrenamtlichen  
Helferkreisen vor Ort bei der Wohnungsvermittlung und braucht dazu dringend 
Mietangebote. 
  
Hier erhalten Sie Informationen zu den Rahmenbedingen für die Vermietung  
und Sie finden ein Formblatt zur Einstellung Ihres Mietangebotes. Das Angebot 
von Wohnungen in unseren Städten und Gemeinden ist ein wichtiger Baustein  
zur Integration von anerkannten Asylbewerbern und Flüchtlingen. Helfen Sie  
durch Ihr Mietangebot mit, diese Integration zu ermöglichen.  
  
Genauere Ausführungen finden Sie unter www.landkreis-passau.de und der  
Rubrik „Mietangebote für anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge“, diese  
gelten nur im Gebiet des Landkreises Passau, telefonische Auskünfte erhalten  
Sie unter der Telefon-Nr. 0851/397-434 beim Landratsamt Passau. 
  
Sollten Sie in Betracht ziehen Wohnraum an anerkannte Flüchtlinge zu  
vermieten, ist es wichtig, dass die möglichen Mieter vor Abschluss des  
Mietvertrages die Angemessenheit der Unterkunft vom Jobcenter prüfen  

lassen.  
  
Die Angemessenheit ist abhängig von der Personenzahl, der Gesamtfläche,  
des Heizenergieträgers und der Region.  
 
Um die Angemessenheit prüfen zu können, sind nebenstehende Angaben  
(Formular auch unter der Internetadresse abrufbar) erforderlich: 

 

http://www.landkreis-passau.de/

